
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/1/26 15Os75/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

StGB §16 B

StGB §105 F

Rechtssatz

Zum Rücktritt von einem beendeten Nötigungsversuch bedarf es jedenfalls einer Ausschaltung der betre enden

Übelsankündigung durch den Täter.

Entscheidungstexte

15 Os 75/87
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